
betrachtet werden. Eine teleologische Reduktion des § 817
S. 2 BGB kommt indes nicht in Betracht. Diese würde hier
dazu führen, dass der Veräußerer mithilfe der Gerichte seine
Drogen zurückerlangen könnte. Existieren die Drogen noch,
ergibt es wesentlich mehr Sinn, bereicherungsrechtliche An-
sprüche zu sperren und die Lösung im strafrechtlichen
Rechtsfolgeregime zu suchen, da durch § 33 BtMG, §§ 73 ff.
StGB eine staatliche Einziehung erfolgen wird.61

Dieser Fall zeigt somit, dass die analoge Anwendung § 817
S. 2 BGB eine wichtige Funktion übernimmt, die § 814 BGB
nicht übernehmen kann. Die Norm ermöglicht es, die Ursa-
che für den Grund des Wegfalls des Rechtsgrunds auf die
Rechtsfolgenseite zu transformieren.

Allerdings kann die parallele Anwendung von § 814 BGB
und § 817 S. 2 BGB62 zu einem Problem führen. Es kann
sein, dass der Kondiktionsausschluss nach § 814 BGB dazu
führt, dass die am Schutzzweck der Norm orientierte Prü-
fung der Ausnahme von § 817 S. 2 BGB unterlaufen würde.
Würde man § 814 BGB hier unbesehen anwenden, wäre die
Kondiktion gesperrt, obgleich nach dem Sinn und Zweck der
Verbotsnorm oder des Sittenverstoßes eigentlich eine Rück-
abwicklung angezeigt wäre.

Hinter dieser Konstellation versteckt sich eine Wertungsfra-
ge, die auf eine Hierarchie des Verbots widersprüchlichen
Verhaltens gegenüber dem Gesetzes-/Sittenverbot hinaus-
läuft. Man wird dieses Verhältnis wiederum einzelfallorien-
tiert lösen müssen. So spricht etwa bei Schenkkreisen63 –
unterstellt, es liegt widersprüchliches Verhalten vor – nichts
dagegen, dass derjenige, der weiß, dass die Verträge unwirk-
sam sind, trotzdem leistet, dem Herausgabeanspruch des un-
tergeordneten Leistenden ausgesetzt ist, aber wegen § 814
BGB selbst nichts herausverlangen kann. Die Austrocknung
des Schenkkreises ist damit nicht in Gefahr, weil der an ihn
Leistende und die Person, die von ihm eine Leistung erhalten
hat, wiederum nach § 812 I 1 Alt. 1 BGB vorgehen können.
Dies zeigt, dass in vielen Fällen, trotz paralleler Anwendung
von § 814 BGB und § 817 S. 2 BGB, eine im Einzelfall pas-
sende Lösung gefunden werden kann.

E. ZUSAMMENFASSUNG

Während § 814 BGB im subjektiven Tatbestand sehr hohe
Anforderungen enthält und selbst ein blindes Vertrauen auf
die Wirksamkeit einer Leistungsverpflichtung schützt, genügt
nach herrschender Meinung bei § 817 S. 2 BGB sowie § 817
S. 2 BGB analog bereits die Kenntnis von Umständen, die
eine Sittenwidrigkeit begründen, oder die Kenntnis des ver-
letzten Verbotsgesetzes.

Ein Konkurrenzverhältnis von § 814 BGB und § 817 S. 2
BGB analog besteht nur dann, wenn die fehlende Rechts-
pflicht iSv § 814 BGB auf einen Gesetzes- oder Sittenverstoß
zurückzuführen ist. Das sind indes bei weitem nicht alle
Fälle, in denen keine Rechtspflicht bestehen kann. Insofern
ergibt es Sinn, neben § 814 BGB einen speziellen Ausschluss-
tatbestand zu schaffen, der die spezifischen Wertungen von
Schutz- und Sittengesetz im Bereicherungsrecht zur Anwen-
dung kommen lässt.

Hieraus lässt sich auch folgern, dass § 814 BGB dort, wo
Schutz- und Sittengesetz eine Herausgabe implizieren bzw.
erforderlich machen, grundsätzlich zurücktreten muss, es sei
denn das Verbot widersprüchlichen Verhaltens konterkariert
die Zweckerreichung von Schutz- und Sittengesetz nicht. In
diesen Fällen wird eine Einzelfallabwägung bezüglich des
vorrangigen Rechtsgedankens zu treffen sein, wobei auch
regelmäßig eine systematisch-teleologische Reduktion des
§ 814 BGB selbst innerhalb des § 812 I 1 Alt. 1 BGB möglich
erscheint.

Kein Konkurrenzverhältnis besteht indes, wenn § 814 BGB
trotz Gesetzes- oder Sittenverstoß nicht eingreift, weil der
Leistende nicht widersprüchlich handelt – etwa, wenn er den
Vertrag trotzdem erkennbar durchführen will, um die Ge-
genleistung zu erlangen.

61 Vgl. auch BGH BeckRS 2023, 5157.
62 BGH NJW 2021, 234 Rn. 33 (allerdings § 817 S. 2 BGB abgelehnt); ebenso BGH

WM 2022, 1023 Rn. 17 ff.; NJW-RR 2021, 1350; OLG Jena NJW-RR 2003, 267;
auch Jerger NZBau 2014, 415 (419).

63 Hierzu: BGH NJW 2009, 984.
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& SACHVERHALT

Endlich wieder RW-Party in Bayreuth! Tilda (T) kann schon seit Tagen an nichts anderes
mehr denken und ist fest entschlossen, die Party legendär werden zu lassen. Da sie aber noch
17 Jahre alt ist, kramt sie aus ihrer Schublade einen alten Zettel heraus, auf welchem ihre

* Der Verfasser Ruppert ist akademischer Rat a.Z. am Lehrstuhl für Deutsches, Europäisches und Internationales Strafrecht und
Strafprozessrecht sowie Wirtschaftsstrafrecht (Prof. Dr. Mark A. Zöller) an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Die
Verfasserin Weidhas war zum Zeitpunkt der Entstehung der Klausur studentische Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Strafrecht,
Strafprozessrecht und Medizinstrafrecht an der Universität Bayreuth. Dort wurde die Klausur in leicht abgewandelter Form als
Zwischenprüfung im Sommersemester 2022 gestellt. Im Durchschnitt wurden 4.9 Punkte erreicht, die Prädikatsquote lag bei
circa 10%, die Durchfallquote bei ca. 35%.
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Mutter Marta (M) ihr einige Jahre zuvor den Zutritt zum örtlichen Bürgerfest gestattet und
welchen M entsprechend unterschrieben hatte. Fein säuberlich raut T das Papier auf dem
alten Zettel so auf, dass die Wörter Bayreuther Bürgerfest und das frühere Datum nicht mehr
zu lesen sind, und ersetzt diese durch RW-Party und das tagesaktuelle Datum, um damit
Einlass zur RW-Party zu erhalten, was ihr einige Stunden später auch gelingt, indem sie den
überarbeiteten Zettel wie von Anfang an geplant bei der Security-Angestellten Sandy (S)
vorzeigt, die ihr daraufhin den Zutritt zur Veranstaltung gewährt.

Einige Stunden später ist die Feier in vollem Gange. Um ein weiteres Highlight zu setzen,
klettert T auf eine der schweren Deckenleuchten, die an dünnen Aufhängungen wackelig an
der Decke angebracht und für menschliches Gewicht offensichtlich nicht geeignet sind. Da T
nicht so gut klettert, wie sie auch feiert, nimmt sie billigend in Kauf, dass sie infolge eines
Sturzes von der Deckenleuchte umstehende Menschen mittels ihres herabfallenden Körpers
verletzt. Sie vertraut aber darauf, dass sich niemand schwerer verletzen würde und dass auch
die Deckenleuchte unversehrt an ihrem Platz verbleibe. Gerade als T an der Leuchte hängend
die Aufmerksamkeit der Massen auf sich gezogen hat, reißt zu ihrer Überraschung die
Deckenaufhängung, sodass T mitsamt der Leuchte zu Boden fällt. Dabei trifft und erschlägt
die metallene Ummantelung der Deckenleuchte die darunter stehende Odelia (O) so hart,
dass O auf der Stelle tot ist. Da T die O ohnehin nicht leiden konnte, freut sie sich aber umso
mehr über deren Tod und den Verlauf der Party.

Unter den zahlreichen Zeugen des Geschehens befindet sich mit Layla (L) jedoch auch die
beste Freundin der O. Da T befürchtet, L werde die Ermittlungsbehörden so lange nerven,
bis diese eine mögliche Straftat der T verfolgen, beschließt T, L umgehend aus der Welt zu
schaffen. Daher schnappt sich T einen herumstehenden Feuerlöscher und schlägt mit diesem
heftig auf den Kopf der insofern ahnungslosen L, um L zu töten, bevor diese sich verteidigen
kann. Als T fünf Sekunden nach diesem Schlag erkennt, dass L noch lebt, schlägt sie erneut
mit Tötungsvorsatz und dem Feuerlöscher auf L ein, da sie nun auch befürchtet, wegen des
vorangegangenen Feuerlöscher-Schlags von L angezeigt zu werden. L verstirbt aufgrund des
zweiten Schlages sofort. Was für eine Party.

Bearbeitungsvermerk: In einem Gutachten ist zu prüfen, wie sich T nach dem StGB strafbar gemacht
hat. Die §§ 221, 303 StGB sind dabei nicht zu prüfen. Etwaige Vorschriften zum Jugendschutz oder aus
dem JGG bleiben bei der Bearbeitung außer Betracht. Angaben zur Schuldfähigkeit aufgrund des Alters
der T sind nicht erforderlich.

& LÖSUNG

TATKOMPLEX 1: DER EINLASSZETTEL

A. § 267 I VAR. 1, 2, 3 STGB DURCH VERÄNDERN UND VORZEIGEN DES EINLASS-
ZETTELS

Indem T den Inhalt des Einlasszettels verändert und beim Einlass vorgezeigt hat, könnte sie
sich wegen Urkundenfälschung gem. § 267 I Var. 1, 2, 3 StGB strafbar gemacht haben.

I. Tatbestand

1. Objektiver Tatbestand

a) Urkunde

Dazu müsste der objektive Tatbestand erfüllt sein. Zunächst könnte der Einlasszettel eine
Urkunde iSd § 267 I StGB darstellen. Vorliegend drückt der ursprüngliche Einlasszettel die
Erlaubnis zum Besuch des Bürgerfests aus und ist damit eine verkörperte menschliche
Gedankenerklärung der M (Perpetuierungsfunktion), lässt als solche auch die M als Ausstel-
lerin erkennen (Garantiefunktion) und ist zum Beweis im Rechtsverkehr geeignet und be-
stimmt (Beweisfunktion). Ursprüngliche Ausstellerin des Einlasszettels ist M. Somit stammt
der Zettel von derjenigen Person, die als Aussteller aus ihm hervorgeht, sodass es sich dabei
um eine echte Urkunde handelt (vgl. BGHSt 3, 84 (85) = NJW 1952, 1104; Kudlich JA 2019,
272, (275)).

Hinweis: Die Überlegung, ob bereits vor der Manipulation eine echte Urkunde vorlag, hilft bei der
Abgrenzung der Handlungsmodalitäten, da nur eine zuvor echte Urkunde verfälscht werden kann.
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